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REFERENZTARIFE AB 1. JANUAR 2012 
 
(a) Voraussetzungen 
Für ausserkantonale Wahlbehandlungen gelten untenstehende Referenztarife, falls alle 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 die Patientin bzw. der Patient im Kanton Zürich Wohnsitz hat (zivilrechtlicher Wohn-

sitz massgebend), 
 die Patientin bzw. der Patient nach Krankenversicherungsgesetz KVG versichert ist, 
 eine Behandlung einer KVG-Pflichtleistung erfolgt, 
 der Spitaleintritt bzw. die Behandlung nach dem 1. Januar 2012 erfolgt, 
 das behandelnde Spital auf der Spitalliste des Standortkantons aufgeführt ist, 
 das behandelnde Spital nicht auf einer der Zürcher Spitallisten aufgeführt ist (Spital-

liste 2012 Akutsomatik, Spitalliste 2012 Rehabilitation, Spitalliste 2012 Psychiatrie) 
 

UND 
 
der Tarif des behandelnden Spitals höher liegt als die aufgeführten Referenztarife. Die Dif-
ferenz zwischen Referenztarif und dem Tarif des behandelnden Spitals darf der Patientin 
bzw. dem Patienten oder deren/dessen Zusatzversicherung in Rechnung gestellt werden. 
Sind die obig aufgelisteten Voraussetzungen an sich erfüllt, aber der Tarif des behandeln-
den Spitals liegt unter den Referenztarifen, so kommt der Tarif des behandelnden Spitals 
zur Anwendung.  
 
 
(b) Referenztarife Akutsomatik 
 
Leistungen, die einer Behandlung in einem  Fr. 11‘400 Pauschale je Fall mit 

Universitätsspital bedürfen SwissDRG Schweregrad 1.0 

 

Übrige Leistungen inkl. Geburtshäuser Fr. 9‘500 Pauschale je Fall mit 

  SwissDRG Schweregrad 1.0 

 

Leistungsgruppe „PAL Palliative Care Kompetenzzentrum“ 

 mit SwissDRG-Vergütung: Fr. 9‘500 Pauschale je Fall mit 

  SwissDRG Schweregrad 1.0 

 

 ohne SwissDRG-Vergütung: Fr.  900 pro Tag 

 

Leistungsgruppe „AVA Akutsomatische Versorgung Abhängigkeitskranker“ 

 mit SwissDRG-Vergütung: Fr. 9‘500 Pauschale je Fall mit 

  SwissDRG Schweregrad 1.0 

 

 ohne SwissDRG-Vergütung: Fr. 600 pro Tag 
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(c) Referenztarife Rehabilitation 
 
Erwachsene, Querschnittslähmung Fr. 1‘207 pro Tag 

inkl. Frührehabilitation Querschnittslähmung 

 

Erwachsene, neurologische Rehabilitation  Fr. 654 pro Tag 

inkl. Frührehabilitation neurologisch 

 

Übrige Erwachsene, übrige Leistungsgruppen Fr.  449 pro Tag 

inkl. übrige Frührehabilitation  

 

Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen Fr.  771 pro Tag 

inkl. Frührehabilitation 

 

(d) Referenztarife Psychiatrie 
 
Erwachsene, Versorgungsniveau 11 Fr. 664 pro Tag 

 

Erwachsene, übrige Spitäler Fr. 514 pro Tag 

 

Kinder und Jugendliche Fr. 867 pro Tag  

 

Psychiatrie im Akutspital 

 mit SwissDRG-Vergütung: Fr. 9‘500 Pauschale je Fall mit 

  SwissDRG Schweregrad 1.0 

 

 ohne SwissDRG-Vergütung, Kinder und Fr. 1‘000 pro Tag 
 Jugendliche  

 

 ohne SwissDRG-Vergütung, Erwachsene Fr. 700 pro Tag 

                                                  
1 gemäss Krankenhaustypologie des Bundesamtes für Statistik 


